SH ;"{* Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein EWKG 2025

S (BIOGAS)

Khmss,ch

Gasformige Biomasse — z.B. Biogas
Nachweis nach § 22 EWKG

Hinweis:

Diese Vorlage dient der Nachweisfiihrung und ist der bevollméchtigten Bezirksschornsteinfegerin / dem bevollméachtigten
Bezirksschornsteinfeger innerhalb eines Jahres vorzulegen.

Die Bestétigungen zu den zeitlich nachfolgenden Abrechnungen sind jeweils fiinf Jahre aufzubewahren und auf Anforderung
vorzulegen.

Der Nachweis ist von der Eigentiimerin / dem Eigentiimer / einer bevollméchtigten Person auszufiillen und zu unterschreiben.

Anschrift des Gebaudes (flr das der Nachweis gefihrt wird)
Stral3e und Hausnummer Postleitzahl |Ort Baujahr |

Gasformige Biomasse
Wohngebaude und Nichtwohngebaude

Hinweis: Bitte zutreffende Angaben ankreuzen und entsprechende Werte eintragen.

Die Pflicht nach § 16 Abs.1 EWKG wird durch Abschluss eines Gasbezugsvertrags mit einer
Biogasbeimischung (echte Beimischung, keine Verrechnung der CO.-Emissionen) erfiillt.

O
O

Der neue Gasbezugsvertrag beginnt ab: ‘

Mein aktueller Gasbezugsvertrag hat noch eine Laufzeit bis zum ‘
Ich werde diesen kiindigen und einen neuen Gasbezugsvertrag mit biogenem Ante|l abschlieRen.

Ich sichere zu, dass das gelieferte bzw. zuklinftig gelieferte Erdgas einen biogenen Anteil enthalt und ich
dies auch kunftig auf Anforderung nachweisen kann.

Der biogene Anteil im gelieferten Erdgas betragt: E%.

Die gasférmige Biomasse entspricht den Voraussetzungen des § 22, (1), 2, Punkt d) Gebaude-
Energiegesetz (GEG) oder fiir Fliissiggas den Voraussetzungen des § 22, (1), 3, Punkt c) Gebaude-
Energiegesetz (GEG).Gegebenenfalls ist dies beim Gasanbieter zu erfragen.
Hinweis: Anerkannt wird der Einsatz von aus dem Netz bezogener gasférmiger Biomasse (Biogas), nur,
wenn es sich bei dem Biogas um eine konkrete Einspeisung (Beimischung zum Erdgas) handelt.
Bezugsvertrdge bei denen das Kohlendioxid (CO,), das bei Verbrennung des Erdgases entsteht, durch den
Erwerb und die Entwertung von Klimaschutzzertifkaten aus Klimaschutzprojekten ausgeglichen wird, werden nicht
anerkannt.

Der Anteil an Biogas ist kleiner als 15%.

In diesem Fall ist eine zusatzliche Malknahme nach § 17 EWKG erforderlich, z. B. die Erstellung eines
individuellen Sanierungsfahrplans.

Bitte flillen Sie zusatzlich das entsprechende Nachweisformular aus.

Ort, Datum Unterschrift Ort, Datum Unterschrift der bevollm.

der Eigentimerin / des Eigentiimers / Bezirksschornsteinfegerin /

der bevollméachtigten Person des bevollm. Bezirksschornsteinfegers
Hinweis:

Ordnungswidrig handelt, wer der Pflicht nach § 16 Abs.1 EWKG in Verbindung mit § 17 und § 22 Abs.2 EWKG nicht innerhalb von 12
Monaten nach Inbetriebnahme der neuen Heizungsanlage nachkommt.

Ministerium fur Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur (MEKUN) Schleswig-Holstein

Stand: August 2025



	Erlass zur Einführung einheitlicher Formulare für Anzeigen und Nachweise sowie zur Darlegung der Gründe für ein Entfallen der Nutzungspflicht nach § 22 Absatz 4 des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes
	solar25.pdf
	Solarthermische Anlage Nachweis nach § 22 EWKG

	waermepumpe25.pdf
	Wärmepumpe Nachweis nach § 22 EWKG

	holz25.pdf
	Feste Biomasse / Holz-Zentralheizung Nachweis nach § 22 EWKG

	ofen25.pdf
	Einzelraumfeuerung Nachweis nach § 22 EWKG

	biooel25.pdf
	Flüssige Biomasse – z. B. Bioöl Nachweis nach § 22 EWKG

	biogas25.pdf
	Gasförmige Biomasse – z.B. Biogas Nachweis nach § 22 EWKG

	sonstiges25.pdf
	Sonstige technische Optionen Nachweis nach § 22 EWKG in Verbindung mit § 18 EWKG

	netz25.pdf
	Anschluss an ein Wärmenetz Nachweis nach § 22 EWKG

	isfp25.pdf
	Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) Nachweis nach § 22 EWKG

	entfallen25.pdf
	Entfallen der Nutzungspflicht nach § 18 EWKG

	daemmung25.pdf
	Baulicher Wärmeschutz Nachweis nach § 22 EWKG



Erlass zur Einführung einheitlicher Formulare für Anzeigen und Nachweise sowie zur Darlegung der Gründe für ein Entfallen der Nutzungspflicht nach § 22 Absatz 4 des Energiewende- und KlimaschutzgesetzesErlass des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur sowie des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 

vom 8. August. 2025 – IV 5/ V 2 – 87494/2025 –



Die als Anlagen 1 bis 12 abgedruckten Formulare

 

1. 	Anzeige

2. 	Solarthermie

3. 	Wärmepumpe

4. 	Holz

5. 	Bioöl

6. 	Biogas

7. 	Ofen

8. 	Sonstiges

9. 	Netz

10. 	iSFP

11. 	Entfallen 

12. 	Dämmung

 

werden hiermit gemäß § 22 Absatz 4 des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes (EWKG) vom 7. März 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 124), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 2025 (GVOBl. Schl.-H. 2025/26), zur einheitlichen Anwendung verbindlich bekannt gemacht. Inhaltliche Abweichungen von den eingeführten Formularen sind nicht zulässig. Wer Anzeigen und Nachweise aufgrund von § 82b des Landesverwaltungsgesetzes in niederdeutscher, friesischer oder dänischer Sprache einreicht, hat die im jeweiligen Anzeige- oder Nachweisformular abgefragten Angaben zu machen und Erklärungen abzugeben; eine Verwendung des Formulars ist nicht erforderlich.

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung einschließlich der Formulare ist auf der Internetseite des Landes Schleswig-​Holstein unter folgendem Link zugänglich:

 

Info-Webseite zum Energiewende- und Klimaschutzgesetz

 

Als aufsichtsbehördlich eingeführt gelten auch die entsprechenden elektronischen Formulare der beim Landesinnungsverband der Bezirksschornsteinfegerinnen und Bezirksschornsteinfeger (LIV) betriebenen Onlinedienste.

 

Im Formular Nr. 1 „Anzeige“ hat die Hauseigentümerin oder der Hauseigentümer durch Ankreuzen kenntlich zu machen, welche Erfüllungsoption oder -optionen zur Nutzung Erneuerbarer Energien sie oder er für ihr oder sein Vorhaben wählt. Daraus ergibt sich gegebenenfalls, welche weiteren Formulare im konkreten Fall auszufüllen sind.

 

Sie oder er hat das jeweilige Formular zu unterschreiben oder in elektronischer Form zu übermitteln.

 

Dem jeweiligen Formular sind fallbezogen die darin aufgeführten Bescheinigungen oder sonstigen Nachweise beizufügen.

 

 

Dieser Erlass tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2029 außer Kraft. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Erlasses wird der Erlass zur Einführung einheitlicher Formulare für Anzeigen und Nachweise sowie zur Darlegung der Gründe für ein Entfallen der Nutzungspflicht nach § 9 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 9 des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig-Holstein vom 23. Januar 2023  (Amtsbl. Schl.-H. S. 429) aufgehoben.

 

Anlagen (nichtamtliches Verzeichnis)

Anlage 1: Formular Anzeige

Anlage 2: Formular Solar

Anlage 3: Formular Wärmepumpe

Anlage 4: Formular Holz

Anlage 5: Formular Bioöl

Anlage 6: Formular Biogas

Anlage 7: Formular Ofen

Anlage 8: Formular Sonstiges

Anlage 9: Formular Netz

Anlage 10: Formular iSFP

Anlage 11: Formular Entfallen 

Anlage 12: Formular Dämmung 
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